Unterweisung Gewaltpravention — Kommentierung

Folie 2 — Studien

Einsatzkrafte des Rettungsdienstes berichten immer haufiger von Behinderungen und zum
Teil sogar von gewalttatigen Ubergriffen wahrend ihres Einsatzes. Beschimpfungen,
Drohungen oder gar kérperliche Ubergriffe durch Patientinnen und Patienten, deren
Angehorige sowie Schaulustige gehoren flr viele von ihnen zum Arbeitsalltag. Solche
Vorfalle werden haufig bagatellisiert und in ihren Auswirkungen unterschatzt, obwonhl sie fir
Betroffene oft gravierende psychische und kérperliche Folgen haben kdénnen.

Schlagen, Wegschubsen oder Anspucken sind haufige Formen der Gewalt gegen
Rettungskrafte. Dies geht aus der Studie ,Gewalt gegen Rettungskrafte im Einsatz* hervor,
die 2011 am Lehrstuhl fur Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft der Ruhr-
Universitat Bochum in Kooperation mit der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK NRW)
durchgefuhrt wurde. Eine ahnliche Tendenz zeigt auch die aktuelle Studie ,Gewalt gegen
Einsatzkrafte der Feuerwehren und Rettungsdienste in Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr
2017.

Folgen fiir die Betroffenen

Koérperschaden kénnen durch verschiedene Arten von Ubergriffen verursacht werden, wie
beispielsweise Schlage, das Ziehen an Kleidung und Haaren, das Verdrehen von Armen,
Kratzen und BeilRen, Wirgegriffe, das Werfen von Gegenstanden und Messerstiche.
Mégliche Folgen sind Kratz-, Biss- und Schirfwunden, Prellungen, Schwellungen,
Hamatome oder ausgerissene Haare.

Frakturen, Gehirnerschitterungen und andere schwere Verletzungen sind dagegen eher
selten, kommen aber vor. Zudem besteht bei Ubergriffen durch Kontakt mit Blut und
Korperflissigkeiten eine potenzielle Infektionsgefahr.

Das Erleben der Tat, eine mégliche Infektion sowie Zweifel, in der Ubergriffssituation falsch
oder unangemessen gehandelt zu haben, kénnen zu psychischen Belastungen fihren.
Mégliche Folgen sind das ungewollte Wiedererleben des bedrohlichen Ereignisses oder die
damit verbundenen Empfindungen wie Erinnerungen, Geflihlszustande und Albtraume bis
hin zum Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstérung.

Zu Aggressionen gegen Einsatzkréafte zéhlen nicht nur kérperliche Ubergriffe. Drohungen,
Beleidigungen und Beschimpfungen kommen weitaus haufiger vor. Obwonhl sie keine
kérperlichen Auswirkungen haben, kénnen sie fur Betroffene sehr belastend sein.

Die Ergebnisse der Studien zeigen den dringenden Handlungsbedarf zum Schutz der
Rettungskrafte auf. In einer Studie aus dem Jahr 2011 gaben Uber die Halfte der Befragten
an, auf derartige konfliktreiche Situationen nicht vorbereitet gewesen zu sein. Gewalt im
Rettungsdienst darf somit kein Tabuthema mehr sein und muss enttabuisiert werden, um
eine zielgerichtete Pravention zum Schutz der Versicherten zu ermdglichen.

Die von Prof. Dr. Dirk Richter von der FH Bern in Kooperation mit der Unfallkasse NRW
durchgefiihrte Studie ,Posttraumatische Belastungsstérungen und andere Folgen nach
Patientenubergriffen“ konnte belegen, dass Patiententbergriffe posttraumatische
Belastungsstérungen hervorrufen kénnen.



Opfer schwerer Ubergriffe sind in dieser Hinsicht vergleichbar mit Kriminalitatsopfern. Etwa
15 bis 20 % der Betroffenen entwickeln nach einem schweren psychisch belastenden
Ereignis eine posttraumatische Belastungsstérung. Besonders gefahrdet sind
Berufsanfangerinnen und —anfanger sowie Personen mit weniger als 15 Jahren
Berufserfahrung.

Auf die Frage, was in der Situation nach dem Ubergriff hatte helfen kénnen, wurde u. a.
geantwortet:

- Die Arbeitsstelle verlassen zu kénnen. Abstand bekommen! Gesprache, um die
Situation aufzuarbeiten.

- Unterstiutzung durch Vorgesetzte, das Wissen, dass man nicht allein ist.

- Gespréache. Ich hatte Unterstitzung gebraucht, aber niemand hat mit mir gesprochen.

- Mehr Unterstlitzung und Tipps von der Leitung, wie man mit so etwas umgehen kann.

Bei den Einsatzen der Rettungsdienste steht die medizinische Versorgung der Patientinnen
und Patienten im Vordergrund. Jedoch darf bei allem Einsatz des Rettungsdienstpersonals
der eigene Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht vernachlassigt werden. Diejenigen, die sich
um die Gesundheit anderer kimmern, haben Anspruch auf Gesunderhaltung.

Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz die erforderlichen MaRnahmen des
Arbeitsschutzes unter Berticksichtigung der Umstande zu treffen, die die Sicherheit und
Gesundheit der Beschaftigten bei der Arbeit betreffen. Er tragt gegeniber seinen
Beschaftigten eine ,Fursorgepflicht* (§ 618 BGB), die im Arbeitsschutzrecht konkretisiert
wird.

Folie 4 - Unternehmer/Arbeitgeber

Der Unternehmer hat eine ,Fursorgepflicht gegentber seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Betrieb bzw. Unternehmen. Daraus leitet sich fir ihn die Verpflichtung ab,
Arbeitsplatze so einzurichten und Arbeiten so zu organisieren, dass alle Beschaftigten vor
Gefahren fir Leben und Gesundheit geschiitzt sind. Diese Firsorgepflicht findet ihre
Konkretisierung im Arbeitsschutzgesetz.

Dieses verpflichtet den Unternehmer zu einem praventiv ausgerichteten und ganzheitlichen
Arbeitsschutz sowie zur Entwicklung hierflir geeigneter innerbetrieblicher Strukturen inklusive
der Bereitstellung der erforderlichen Mittel (§ 3 Absatz 2, § 4 Absatz4 und § 5
Arbeitsschutzgesetz).

In Hilfeleistungsunternehmen wie dem Malteser-Hilfsdienst, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder
dem Arbeiter-Samariter-Bund wird die Funktion des Arbeitgebers bzw. Unternehmers von
der Geschaftsflihrerin bzw. dem Geschéftsfiihrer ausgeflllt. Sie oder er ist als Unternehmer
verantwortlich fliir die Gesundheit der Mitarbeitenden und hat die Pflichten aus den
Arbeitsschutzvorschriften umzusetzen.

Werden Hilfeleistungsunternehmen als Dienstleister, beispielsweise fur die Berufsfeuerwehr
einer Stadt, tatig, schlie3t die Geschéaftsfuhrerin bzw. der Geschéaftsfihrer mit dem
Auftraggeber einen Dienstvertrag zur Durchflihrung des Rettungsdienstes ab. Diese
Konstellation andert jedoch nichts an der Verantwortung fir die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Fir den Rettungsdienst in Tragerschaft eines Kreises ist die Landratin bzw. der Landrat die
Unternehmerin bzw. der Unternehmer. In einer Kreisbehdrde wird der Rettungsdienst in der
Regel von der Fachbereichsleiterin oder dem -leiter fir den Rettungsdienst geleitet.



Bei der Berufsfeuerwehr einer Stadt oder der Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen
Kraften, in der beispielsweise angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rettungsdienst
eingesetzt werden, ist die Blrgermeisterin bzw. der Birgermeister oder die
Oberblrgermeisterin bzw. der Oberbirgermeister die Unternehmerin bzw. der Unternehmer.

Die Durchfiihrung des Rettungsdienstes obliegt der Amtsleiterin bzw. dem -leiter der Berufs-
oder Freiwilligen Feuerwehr.

Im Arbeitsschutzgesetz werden in § 13 Personen benannt, die dem Unternehmer in der
Verantwortung gleichgestellt sind, wenn sie mit der Leitung eines Unternehmens oder eines
Betriebs beauftragt sind. Ihre Verantwortung ist durch den Rahmen der ihnen Gbertragenen
Aufgaben und Befugnisse begrenzt. Dazu zahlen beispielsweise die Dienststellenleiterin
oder der -leiter einer Hilfeleistungsorganisation, die Amtsleiterin oder der -leiter der
Berufsfeuerwehr oder die Fachbereichsleiterin bzw. der -leiter flir den Rettungsdienst eines
Kreises.

Folie 5 - Unternehmensleitbild

Ein Unternehmensieitbild beschreibt das Selbstverstandnis sowie die Grundprinzipien eines
Unternehmens. Es formuliert einen Ziel- bzw. Idealzustand. Nach innen soll ein Leitbild
Orientierung geben. Nach auRen (Offentlichkeit, Kunden) soll es deutlich machen, wofiir eine
Organisation steht.

Die Basis flr eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bilden ein gemeinsam
getragenes Wertesystem sowie Ziele und Regeln flir den Umgang miteinander und die
FUhrung der Mitarbeitenden.

Ein solches Wertesystem wird in vielen Unternehmen in einem Leitbild festgeschrieben, das
die grundsatzliche Ausrichtung sowie die Ziele des Unternehmens beinhaltet. Werden diese
gemeinsam mit den Mitarbeitenden erarbeitet, kdnnen deren Interessen berucksichtigt
werden, was wiederum ein hohes Maf} an Akzeptanz schafft. Dies ist eine wichtige
Voraussetzung daflir, dass das Leitbild nicht ,\Wunschdenken® bleibt, sondern tatsachlich
zum Wohle des Unternehmens gelebt wird.

Die Leitlinien der Zusammenarbeit und Fuhrung resultieren aus den gemeinsamen Werten
und helfen dabei, diese im Alltag umzusetzen. Sie sollten allgemeine Umgangsformen wie
einen respektvollen, héflichen und wertschatzenden Umgang miteinander sowie Vorgaben
fur den Informationsaustausch, den Umgang mit Konflikten, die gegenseitige Unterstitzung
und die Anerkennung der Arbeitsleistung beinhalten. Mégliche Formen der Anerkennung
sind Belobigungen, Pramien, Sonderurlaub oder kleine Prasente.

In seinem Leitbild sollte das Unternehmen klare Ziele, wie z. B. rickenschonendes Arbeiten,
formulieren, die zeigen, dass Sicherheit und Gesundheit einen hohen Stellenwert haben und
aktiv geférdert werden.

Sind die Ziele in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten formuliert, missen
Strukturen geschaffen werden, um diese umsetzen zu kénnen. Dabei kann auf bewahrte
Instrumente (Gefahrdungsbeurteilung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliche
Gesundheitsférderung) zurtickgegriffen werden. Zur Erreichung der Ziele im Sinne eines
stetigen Verbesserungsprozesses sollte das Instrument der Gefahrdungsbeurteilung genutzt
werden.

Dabei ist standig zu hinterfragen, ob das Ziel mit den festgelegten und umgesetzten
Schutzmallnahmen bereits erreicht ist oder ob zusatzliche Malinahmen erforderlich sind. In



diesen Prozess sind die Beschaftigten einzubeziehen, da sie ihren Arbeitsplatz am besten
kennen. Auf diese Weise wird auch die Akzeptanz der MalRnahmen erhéht.

Auch Manahmen zur Gesundheitsférderung dienen der Umsetzung des Leitbildes. Bei der
Auswahl solcher MaRnahmen ist sowohl die betriebliche Belastungssituation als auch die
Bedarfslage der Beschaftigten zu bertcksichtigen. Eine vorherige Abfrage kann dabei helfen,
die ,richtigen“ Unterstlitzungsangebote auszuwahlen. Nur Angebote, die von den
Beschéftigten als attraktiv und hilfreich bewertet werden, werden auch angenommen und
etablieren sich langfristig.

Entscheidend ist, dass das Unternehmen erkennbar und glaubwirdig nach den Vorgaben
des Leitbildes handelt und die festgelegten Ziele tatsachlich anstrebt. Bei Konflikten ist ein
standardisiertes Verfahren geeignet, um mit Hilfe einer neutralen Person diese zu schlichten
und ein gutes Miteinander im Sinne des Leitbildes zu erhalten oder wiederherzustellen.
Zielvereinbarungsgesprache, in denen qualitative und quantitative Arbeitsergebnisse
vorgegeben oder vereinbart werden, kdnnen als Grundlage dienen, um die im Leitbild
definierten Ziele umzusetzen.

Folie 6 — Pflichtenubertragung

Da der Unternehmer nicht alle Pflichten, die sich aus den Arbeitsschutzvorschriften ergeben,
allein erfullen kann, hat der Gesetzgeber ihm die Arbeitsschutzorganisation als
Unterstlitzung zur Seite gestellt. In dieser Organisation haben die verschiedenen
Akteurinnen und Akteure unterschiedliche Funktionen und tragen unterschiedliche
Verantwortung.

Zur Arbeitsschutzorganisation gehdren:
- FUhrungskrafte

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

- Sicherheitsfachkraft

- Betriebsarztin oder Betriebsarzt

- Betriebsrat/Personalrat

- Sicherheitsbeauftragte

Die Fuhrungskrafte Gbernehmen in ihrem Verantwortungsbereich die Flrsorgepflichten des
Unternehmers gegenuber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Folie 9 - Interner Umgang mit Ubergriffen

Wenn Einsatzkrafte im Dienst ein traumatisierendes Ereignis erleben, kénnen sie dies als
Arbeitsunfall melden. Fir die Meldung derartiger Arbeitsunfalle sollten folgende Hinweise
beachtet werden:



Bei dem Wunsch einer/eines Versicherten, die finf probatorischen Sitzungen nach dem
sogenannten ,Psychotherapeutenverfahren® in Anspruch zu nehmen, ist eine sofortige
telefonische Kontaktaufnahme mit der Unfallkasse NRW ratsam. Dies kann durch die/den
Versicherte/n, die/den Dienstvorgesetzte/n oder die kollegiale Helferin/den kollegialen Helfer
umgesetzt werden.

Der Anruf sollte Gber die Telefonzentrale der Unfallkasse NRW erfolgen (Rufnummer:
0251/2102-0 (Westfalen-Lippe) oder 0211 9024-0 (Rheinland)), da so in jedem Fall die
Vermittlung an die Schwerfallsachbearbeitung der Rehabilitationsabteilung gewahrleistet ist.

Bei der telefonischen Unfall-(Ereignis-)Meldung ist das eingetretene Ereignis zu schildern.
Ferner sind Angaben zur Person der/des Versicherten erforderlich. Die zustandige
Sachbearbeitung stellt anhand der telefonisch Gbermittelten Informationen fest, ob das
.Psychotherapeutenverfahren* angewendet werden kann. Sind die Voraussetzungen erfillt,
wird der betroffenen Person umgehend eine Liste mit geeigneten Psychotherapeutinnen
bzw. -therapeuten in ihrer Nahe zur Auswahl tGbermittelt und ein Behandlungsauftrag
zulasten der Unfallkasse NRW erteilt.

AnschlieRend ist die Unfallanzeige zu erstellen (moéglichst per Fax unter der Nummer
0251/2102-3361 (Westfalen-Lippe) oder 0211 9024-1355 (Rheinland)) mit nochmaliger
genauer Schilderung des Ereignisses und Benennung einer Ansprechpartnerin oder eines
Ansprechpartners fur Rickfragen der Unfallkasse NRW.

Eine Vorstellung bei einer Durchgangsarztin oder einem Durchgangsarzt ist nicht zwingend
erforderlich, sofern ausschliel3lich eine psychische Beeintrachtigung vorliegt. Die Vorstellung
ist notwendig bei bestehender Arbeitsunfahigkeit und/oder kdrperlichen Verletzungen. Liegen
ausschlief3lich psychische Beeintrachtigungen vor und besitzt die bzw. der aufgesuchte
Psychotherapeut(in) gleichzeitig die arztliche Approbation, kann eine bestehende
Arbeitsunfahigkeit auch von ihr bzw. ihm festgestellt werden. Eine Vorstellung beim einer
Durchgangsarztin oder einem Durchgangsarzt ist dann entbehrlich.

Folie 10 - Interne und externe Kommunikation

Zur Pravention von Ubergriffen gehort auch die Kommunikation zwischen der Leitstelle und
dem Rettungsdienstpersonal. Dabei ist es wichtig, dass die Leitstelle die
Einsatzgegebenheiten so Ubermittelt, dass das Personal bereits im Vorfeld auf kritische
Einsatzlagen hingewiesen wird. Um den Informationsgehalt unabhangig von den handelnden
Personen in der Leitstelle zu gestalten, waren standardisierte Fragebdgen zur
Informationserfassung hilfreich. Hierzu gehért ggf. auch die praventive Alarmierung und
Kommunikation mit der Polizei. Zum Einsatzverhalten bei Gefahrdungssituationen sind klare
Anweisungen zu treffen.

Die Kommunikation mit der Leitstelle sollte auch méglich sein, wenn der Rettungs- oder
Notarztwagen verlassen wird. Zeitweise kann die Situation eines gefahrlichen
L2Alleinarbeitsplatzes” entstehen, die eine direkte Kommunikation mit der Leitstelle erfordert.
Aufgrund des Ergebnisses der Gefahrdungsbeurteilung ist zu prifen, ob sich die Sicherheit
durch die Ausstattung mit Diensthandys oder noch besser durch digitale
Funkmeldeempfanger mit Notruffunktion verbessern lasst (,Notrufmdglichkeiten fur allein
arbeitende Personen®, DGUV-Information 212-139).



Folie 13 - Dokumentation

Zur Pravention gehért die Auswertung samtlicher Ubergriffe, ob korperlich, nonverbal oder
verbal. Eine strukturierte Nachbereitung zeigt die Wirksamkeit der genutzten
Bewaltigungsstrategien und macht Fehler erkennbar. Die Dokumentation hat auch einen
versicherungsrechtlichen Aspekt, da im Einzelfall damit der Nachweis fir das Vorliegen
eines Arbeitsunfalls erbracht werden kann.

Folie 15 — Schutzwesten

In Abhangigkeit von den moglichen Einsatzgegebenheiten bzw. Gefahrdungen ist zu klaren,
ob personliche Schutzausristung bereitgestellt und getragen werden muss. In Frage
kommen beispielsweise Schutzwesten, die wie Warnwesten aussehen. Dadurch werden
Patientinnen und Patienten sowie Angehdrige nicht abgeschreckt oder gar zu aggressivem
Verhalten angeregt. Weitere Informationen zum Thema Schutzwesten sind im Internetportal
»oicherer Rettungsdienst im Artikel ,Einsatz von Schutzwesten im Rettungsdienst” zu
finden.



	Folgen für die Betroffenen

